
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1994/11/15 92/07/0134
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.11.1994

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

VStG §21 Abs1;

WRG 1959 §137 Abs3 litd;

WRG 1959 §31 Abs1;

Rechtssatz

Vom Vorliegen der Voraussetzungen des § 21 Abs 1 VStG kann nach Lage des Falles einer fahrlässig bewirkten

Zuleitung mineralölverunreinigter Abwässer in einen Bach nicht die Rede sein.
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